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Dillingen, den  

 
Anmeldung für offene Ganztagsangebote  

für AST Schretzheim im Schuljahr 2021/2022 
 

- Schulanfänger –  
 

- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte - 
 

Liebe Eltern, 
 
seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es an unserer Grundschule ein offenes Ganz-
tagsangebot. Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche 
Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die 
von ihren Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind 
für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall ledig-
lich Kosten für eventuelle Freizeitaktivitäten an.   
 
Das offene Ganztagsangebot an unserer Schule stellt ein freiwilliges schulisches An-
gebot dar. Bitte beachten Sie, dass für Ihr Kind nach einer verbindlichen Anmeldung 
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg im gebuch-
ten Umfang besteht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im 
Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewähr-
leistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abholen) 
bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der 
Schulleitung und dem Kooperationspartner SoViKo GmbH nur in begründeten 
Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. Der An-
trag hierfür ist schriftlich zu stellen. 
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das jeweilige Anmeldeformular, das bei 
der Schulleitung bis spätestens 26.02.2021 abzugeben ist.  
 

 
Bitte beachten Sie unbedingt Folgendes: 
 
Die Anmeldung steht unter dem Vorbehalt, dass das offene Ganztagsangebot an der 
Grundschule Dillingen staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppen-
zahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganz-
tägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 
 

Wiederholtes Fehlverhalten Ihres Kindes bzw. gravierende Verstöße gegen die 
Schulregeln können (analog zu Art. 86, 87 BayEUG) zu einer Entlassung aus der 
offenen Ganztagsbetreuung führen. 



Wir planen, an unserer Schule folgende Angebote fortzuführen: 
 
 
1. Ganztagsangebot bis 13:00 Uhr: 

• Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag bis 
13:00 Uhr betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt. 

• Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für 
zwei Nachmittage bis 13:00 angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist die 
Anzahl der Nachmittage je Schulwoche anzugeben, die Ihr Kind voraussicht-
lich in Anspruch nehmen wird. An welchen Tagen dieses Angebot dann im 
Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Ab-
stimmung mit der Schulleitung und dem Kooperationspartner festlegen. 

 
2. Ganztagsangebot bis 14:00 Uhr: 

• Dauer: Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag bis 
14:00 Uhr betreut werden. Während der Ferien findet keine Betreuung im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt. 

• Anmeldung: Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für 
zwei Nachmittage bis 14:00 Uhr angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist 
die Anzahl der Nachmittage je Schulwoche anzugeben, die Ihr Kind voraus-
sichtlich in Anspruch nehmen wird. An welchen Tagen dieses Angebot dann 
im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in 
Abstimmung mit der Schulleitung und dem Kooperationspartner festlegen. 

.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 


